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Gemeinsame Stellungnahme zum 

Referentenentwurf der Bundesregierung für die  

Dritte Verordnung zur Änderung der Mess- und 

Eichverordnung  

(3.ÄndVOMessEV) 

 

Chemnitz, 25.01.2021 

 

 

Die Bundesregierung verfolgt ausweislich der Verordnungsbegründung mit dem 

Referentenentwurf für die Dritte Verordnung zur Änderung der Mess- und 

Eichverordnung Wettbewerbsdefizite im Bereich des Submetering durch die 

Angleichung von Eichfristen für Warm- und Kaltwasserzähler zu verringern. 

 

In der Verordnungsbegründung wird insoweit auf den Abschlussbericht des 

Bundeskartellamts zur Sektoruntersuchung bei Ablesediensten von Heiz- und 

Warmwasserkosten (Submetering) aus Mai 2017 Bezug genommen. Eines der dort 

festgestellten Wettbewerbshindernisse sind tatsächlich lange Vertragslaufzeiten 

aufgrund unterschiedlicher Eichfrist für verschiedene Zählerarten. Konkret hatte 

das Bundeskartellamt festgestellt, dass üblicherweise in Liegenschaften, in denen 

das Submetering auf der Grundlage der Heizkostenverordnung gesetzlich 

verpflichtend durchzuführen ist, Warmwasserzähler und Wärmezähler mit einer 

Eichfrist von 5 Jahren, Kaltwasserzähler mit einer Eichfrist von 6 Jahren und 

Heizkostenverteiler mit einer üblichen Einsatzzeit von 10 Jahren (bestimmt durch 

die Batteriekapazität) zum Einsatz kommen. Werden Mietverträge für die einzelnen 

Gerätearten abgeschlossen, orientiert sich deren Laufzeit in der Regel an der 

Eichfrist bzw. der üblichen Einsatzzeit. Die Mietverträge werden daher in einer 

Liegenschaft mit Laufzeiten von 5, 6 und 10 Jahren abgeschlossen. Ein 

gemeinsamer Termin für die Beendigung der befristeten Verträge ergibt sich daher 

erst nach 30 Jahren. Soll bereits vorher ein Anbieterwechsel erfolgen, sind in der 

Regel Restwertzahlungen notwendig. Daraus ergibt sich ein überaus effektiver 

Grund für Verbraucher von einem Wechsel des Vertragspartners abzusehen. 

 

https://stammtisch-sachsen.de/
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Nach § 4 Abs. 1 Heizkostenverordnung sind in den üblicherweise installierten 

verbundenen zentralen Anlagen für Raumheizung und Warmwasser neben den 

Kaltwasserzählern, die nach den Landesbauordnungen einzubauen sind, 

Warmwasserzähler für die Erfassung des Warmwasserverbrauch, 

Heizkostenverteiler oder Wärmezähler für die Erfassung des Heizverbrauchs und 

obligatorisch ein Wärmezähler für die Erfassung der Wärme für die 

Warmwasserbereitung einzubauen. Nach den gesetzlichen Bestimmungen müssen 

daher in fast allen Mehrfamilienhäusern Messgeräte mit allen oben benannten 

unterschiedlichen Laufzeiten eingesetzt werden. 

 

Durch die Angleichung der Eichfrist für Warmwasserzähler auf die Eichfrist für 

Kaltwasserzähler wird lediglich erreicht, dass diese beiden Gerätetypen zukünftig 

mit Laufzeiten von 6 Jahren vermietet werden können. Nicht erfasst von dieser 

Angleichung sind nach dem Referentenentwurf die Eichfrist für Wärmezähler. 

Wärmezähler bestehen in der Regel aus einem Volumenmessteil, das im 

Wesentlichen die gleichen Funktionen und Einsatzbedingungen wie 

Warmwasserzähler aufweist. Dieses Volumenmessteil wird durch 

Temperaturfühler und ein elektronisches Zählwerk ergänzt. Wenn es möglich ist, 

die Eichfrist für Warmwasserzähler von 5 auf 6 Jahre zu verlängern, sollte es keine 

technischen Hindernisse dafür geben, dass auch die Eichfrist für Wärmezähler auf 

6 Jahre verlängert wird. 

 

Damit würde zumindest in Liegenschaften, in denen der Heizenergieverbrauch der 

einzelnen Wohnungen mit Wärmezählern erfasst wird und nicht mit 

Heizkostenverteilern, eine einheitliche Eichfrist für die nach der 

Heizkostenverordnung vorgeschriebenen Messgeräte vorliegen. Hier ist auch zu 

berücksichtigen, dass nach den Vorgaben der EU-Energieeffizienzrichtlinie (EED) 

zukünftig ein Vorrang für den Einbau von Wärmezählern gegenüber der 

Verwendung von Heizkostenverteilern bestehen soll. Die Verwendung von 

Wärmezählern zur Erfassung des anteiligen Wärmeverbrauchs der Wohnungen in 

einer Liegenschaft wird damit zum Regelfall, für den einheitliche Eichfristen der 

notwendig zu installierenden geeichten Messgeräten geschaffen werden könnten. 

 

Bei den Liegenschaften, in denen Heizkostenverteiler eingesetzt werden und auch 

in Zukunft aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen eingesetzt werden 

müssen, wird es bei Mietvertragslaufzeiten verbleiben, die sich an der 

Batteriekapazität orientieren und damit einen ressourceneffizienten Einsatz der 

Geräte für ihre übliche Nutzungsdauer ermöglichen. In diesen Liegenschaften 

verbleibt es aber dabei, dass bei Eichfrist der eingesetzten Messgeräte von 6 

Jahren und der üblichen Nutzungsdauer von 10 Jahren für die Heizkostenverteiler 

erstmals nach 30 Jahren ein gemeinsamer ordentlicher Beendigungstermin eintritt. 

Dieser Umstand ließe sich dadurch ändern, dass die Eichfristen für 

Kaltwasserzähler, Wärmezähler und Warmwasserzähler einheitlich ebenfalls auf 10 

Jahre festgesetzt werden. 
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Eine Untersuchung zu den rechtlichen und technischen Bedingungen für eine 

deutliche Anhebung von Eichfristen für Wasserzähler hat das Hamburg Institut in 

seiner Studie vom 08.05.20171 vorgelegt. 

 

Eine solch weitreichende Anhebung und Vereinheitlichung der Eichfristen würde 

darüber hinaus dazu führen, dass auch die zukünftig notwendig werdenden 

Komponenten für die Fernablesbarkeit der Geräte im Bereich des Submetering, 

wie sie von der EED vorgegeben werden und aller Voraussicht nach in naher 

Zukunft in deutsches Recht durch Änderung der Heizkostenverordnung umgesetzt 

werden, ressourceneffizient eingesetzt werden können. Üblicherweise werden 

Funkmodule, Datensammler und Gateways ebenfalls für eine übliche Lebensdauer 

von 10 Jahren konzipiert. Auch hier ist in der Regel die Batteriekapazität 

ausschlaggebend. Gleichzeitig werden über diese Dateninfrastruktur auch 

Rauchwarnmelder vom Typ C gemäß DIN 14 676 auf Fehlfunktionen überwacht. 

Rauchwarnmelder müssen ebenfalls gemäß den Regeln der Technik nach 10 Jahren 

erneuert werden. Eine Angleichung der Eichfristen an den 10-Jahresturnus würde 

demzufolge erhebliche Synergieeffekte im Bereich des Submetering ermöglichen. 

Anstatt wie bisher, trotz Fernablesbarkeit ca. alle 3 Jahre Installationen an den 

Erfassungsgeräten in der Wohnung vornehmen zu müssen, wäre ein kompletter 

Austausch in einem Termin alle 10 Jahre möglich. Zugleich würde tatsächlich das 

Ziel erreicht, den Termin für eine ordentliche Beendigung aller Mietverträge für in 

das Funksystem eingebundene Geräte auf 10 Jahre zu verkürzen. 

 

Neben der Beseitigung von Wettbewerbshindernissen würde dies dazu führen, dass 

die eingesetzten Geräte in einer Liegenschaft über eine einheitliche Laufzeit 

eingesetzt werden und in keinem Fall vorzeitig, d. h. vor Ende ihrer üblichen 

Nutzungsdauer, ausgebaut werden. Dies dient der Ressourcenschonung, da auch 

die durch die Produktion und Installation von Verbrauchserfassungsgeräten und 

anderen Geräten des Submetering benötigte „graue Energie“ Berücksichtigung 

finden sollte. Die Verbrauchserfassung dient wesentlich dazu, Energieverbrauch 

und auch die Freisetzung von klimaschädlichem CO2 bei der Erzeugung von 

Wärmeenergie zu verringern. Ganz wesentlich ist in diesem Zusammenhang auch, 

dass die für die Verbrauchserfassung notwendigen Geräte ressourceneffizient 

eingesetzt werden um Reboundeffekte zu vermeiden. 

 

 

 

 
1  
Hamburg Institut „Wasser sinnvoll zählen – und weniger zahlen.“ Vorschlag zur Vermeidung unangemessen 
hoher Kosten durch Änderungen des Mess- und Eichrechts für Wasserzähler 
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjIrqf_ia7uAhVHPuwKHS
MxAmAQFjABegQIBBAC&url=https%3A%2F%2Fwww.hamburg-
institut.com%2Fimages%2Fpdf%2Fstudien%2F170508-GdW-
Wasserzaehlerstudie.pdf&usg=AOvVaw22RXLKWBXgDrtW428gW5VO 
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Zusammenfassung: 

Mit der vorgeschlagenen Änderung der Eichfrist für Warmwasserzähler von 5 auf 

6 Jahre wird das Ziel der Beseitigung von Wettbewerbshindernissen durch 

unterschiedlich lange Mietverträge für Geräte des Submetering verfehlt. 

Das Ziel der Beseitigung von Wettbewerbshindernissen würde am effektivsten 

dadurch erreicht, dass Eichfristen für Wärmezähler, Warmwasserzähler und 

Kaltwasserzähler auf 10 Jahre vereinheitlicht werden.  

 

 

 

Einreicher: 

Der Kooperationsverbund unabhängiger Messdienstunternehmen e.V. (K.U.M. 

e.V.) und der Stammtisch Sächsischer Wärmekostenabrechner sind zwei Verbände 

der mittelständischen Messdienstunternehmen. Mit ihren mehr als 80 

Mitgliedsunternehmen aus dem Mittelstand, repräsentieren diese bundesweit 

leistungsstarke Anbieter mit dem Schwerpunkt Heizkosten- und 

Nebenkostenabrechnung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die Verbände 

verstehen sich als zentrale Anlaufstelle für unabhängige Messdienstunternehmen.  

 

Kontakt: 

RA Martin Alter, Vorstand K.U.M. e.V., 
K.U.M. e.V., Zschopauer Straße 216, 09126 Chemnitz 

T.: +49 (371) 5353800 / info@kum-heizkostenabrechnung.de 

mailto:info@kum-heizkostenabrechnung.de

